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Mobilitätspartnerschaften als 
Kooperationsmaschine 
Wie Drittstaaten in die europäische Migrationskontrolle 
eingebunden werden*

Das Migrationsmanagement der EU beschränkt sich nicht auf Maßnahmen 
der Grenzsicherung. Die EU versucht auch, nicht-europäische Staaten in 
die europäischen Migrationskontrollen einzubinden und die eigenen Ziele 
zu vorgeblich gemeinsamen Zielen zu machen. Ein Beispiel dafür sind die 
„Mobilitätspartnerschaften“, deren Konzept die Europäische Kommission 
2007 vorstellte und die mittlerweile mit acht Drittstaaten abgeschlossen 
wurden.

In den letzten 25 Jahren ist es zu einer zunehmenden Europäisierung und Ausweitung 
von Migrationskontrollen gekommen, die nicht  zuletzt auf das  Scheitern national­
staatlicher Ansätze zurückzuführen ist. Im Zuge der Vergemeinschaftung ist ein euro­
päisches Migrationsregime entstanden, das vielfältige Regierungstechniken von der 
militarisierten Grenzsicherung bis hin zu ‚sanften‘ Methoden des Regierens sowie ein 
heterogenes Netz von nationalen, supra- und internationalen sowie nicht-staatlichen 
Akteuren umfasst.  Die Europäisierung geht nicht nur einher mit einer Vervielfälti­
gung der Migrationskontrolle und einer Diversifizierung ihrer Akteure, sondern ist 
verbunden mit einer geographischen Ausweitung von Kontrollen, die die gesamte EU 
in ein „borderland“ (Balibar 2009) verwandeln und die gleichzeitig über das Staatsge­
biet der EU-Mitgliedstaaten hinausgehen. Im Zuge dieser Vorverlagerung der Migrati­
onskontrolle bekommen die angrenzenden Staaten eine zentrale Rolle, da diese als  
Transit- und Herkunftsländer in das europäische Migrationsregime eingebunden wer­
den sollen. Die Mobilitätspartnerschaften der EU können in diesem Zusammenhang 
als  eine  Kooperationsmaschine  beschrieben  werden,  die  darauf  hinarbeitet,  dass 
Drittstaaten ein Stück weit zu Akteuren des europäischen Migrationsregimes werden.

Mobilitätspartnerschaften sind ein relativ neues, aber zentrales Instrument der eu­
ropäischen  Migrationspolitik  (Carrera/Hernández  i  Sagrera  2009;  Schwiertz  2011; 
Kunz et al. 2011; Chou/Gibert 2012; Reslow/Vink2014). Hier sollen die Mobilitätspart­
nerschaften im Rahmen eines umfassenderen Migrationsregimes in den Blick genom­

* Dieser Beitrag basiert auf einer umfassenderen Forschungsarbeit zu Mobilitätspartnerschaften im 
Kontext des europäischen Migrationsregimes (Schwiertz 2011). 
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men werden. Mit dem Begriff des Migrationsregimes beschreibe ich das Zusammen­
wirken verschiedener Prozesse und Institutionen,  ohne von einer allmächtigen In­
stanz der Steuerung oder einer perfekten Abschottung auszugehen (Mezzadra 2007; 
Karakayali/Tsianos 2007; Bojadžijev/Karakayali 2007). Gerade die Mobilitätspartner­
schaften machen deutlich, dass der Begriff „Festung Europa“ für eine kritische Analy­
se zu kurz greift, da auf diese Weise nicht in den Blick gerät, dass Migration trotz aller 
Kontrollen stattfindet. Vielmehr wird sie entrechtet und repressive Kontrolltechniken 
wirken mit anderen Formen des Regierens zusammen, um Migration für Europa nütz­
lich zu machen. 

Entstehung und Kontext der Mobilitätspartnerschaften 

Der grenzüberschreitende Kontrollanspruch Europas wird im „Global Approach to Mi­
gration“ der EU programmatisch ausgearbeitet. Das mittlerweile als „Global Approach 
to Migration and Mobility“ (GAMM) bezeichnete Programm zielt auf eine globale Aus­
dehnung der europäischen Kontrolle und re-formuliert diese als eine Verbindung von 
vier Politikbereichen: „irreguläre Migration und Menschenhandel“, „legale Migration 
und Mobilität“, „Maximierung der Auswirkungen von Migration und Mobilität auf die 
Entwicklung“ und seit neuerem „internationaler Schutz und Asylpolitik“ (KOM(2011) 
743; Europäischer Rat 2005). Mobilitätspartnerschaften sind in den letzten Jahren zum 
zentralen Konzept geworden, um diese Agenda umzusetzen: 

„[Mobility] partnerships constitute the most innovative and sophisticated 
tool to date of the Global Approach to Migration and contribute signifi­
cantly to its operationalisation” (SEC(2009) 1240: 4). 

Um zu analysieren, wie grenzüberschreitende Mobilität durch das europäische Migra­
tionsregime reguliert und bekämpft wird, ist es bedeutsam, die diskursiven Konstruk­
tionen von „Migration“ in den Blick zu nehmen. Durch die Untersuchung der drei ur­
sprünglich im Global Approach benannten Wissensfelder Arbeitsmarkt, Entwicklung 
und Grenzschutz wird deutlich, wie sich jeweils ein spezifischer Diskurs mit eigenen 
Konstruktionen, Problematisierungen und Erklärungen formiert.1

Im Arbeitsmarktdiskurs wird Migration als eine Ressource begriffen, die für Europa 
nützlich gemacht werden soll (KOM(2005) 669; HWWA 2004). Hierbei wird ein über­
wiegend positives Bild von Migrant_innen gezeichnet, jedoch nur insoweit diese aus­
reichend „Humankapital“ mitbringen. Die Migration der vermeintlich weniger nützli­
chen – die etwa vor einem Krieg fliehen und dabei nicht zugleich einer bestimmten 
Nachfrage des europäischen Arbeitsmarktes entsprechen – ist dagegen negativ kon­
notiert. Im Entwicklungsdiskurs erscheint Migration zugleich als ein Problem, dass 
durch „Entwicklung“ beseitigt werden soll und als ein Instrument der „Entwicklungs­
hilfe“ (KOM(2005) 390; ARS Progetti 2007). Einerseits sollen Herkunftsländer soweit 
entwickelt  werden,  dass  weniger  Menschen  auswandern,  andererseits  werden  Mi­
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grant_innen in Europa als Entwicklungshelfer_innen „ihrer“ Länder angerufen. Unter 
beiden Aspekten wird die Zugehörigkeit zu einem nationalen Kollektiv naturalisiert: 
Langfristig sollen alle Menschen dort leben, wo sie aufgrund der ihnen zugeschriebe­
nen Kultur oder Ethnie vermeintlich hingehören und wo sie ihre „Wurzeln“ haben. 

Im Grenzschutzdiskurs wird eine Vorstellung von unregulierten Migrationsströ­
men als Gefahr und Risiko erzeugt, die vermeintlich nicht nur die Souveränität und 
Bevölkerung von Nationalstaaten, sondern auch die Migrant_innen selbst bedrohen. 
Damit verknüpft sich ein humanitaristischer Diskurs, der mit dem  Verweis auf be­
drohte Menschenleben weitere Kontrollen rechtfertigt (Ticktin 2011). Im Zentrum des 
Grenzschutzdiskurses steht die illegale Einreise. Migration erscheint hier in der Form 
eines „wachsenden Migrationsdrucks auf die EU-Außengrenzen“ (KOM(2006) 402: 3; 
ICMPD et al. 2007: 28f.). Damit sich diese „Krise“ nicht verschärft, werden Gegenmaß­
nahmen auf europäischer Ebene als notwendig erachtet (KOM(2006) 402: 3). 

Der Grenzschutzdiskurs greift dabei auf andere Diskurse zurück und nutzt deren 
Aussagen. So werden die vor allem im Rahmen des Arbeitsmarktdiskurs konzipierten 
Regeln für legale Zuwanderung als ein Mittel gesehen, um illegale Einwanderung zu 
reduzieren (ebd.:  4).  Informationskampagnen über legale  Migration in Drittstaaten 
werden mit der Abschreckung von potentiellen „Illegalen“ verbunden (ebd.: 5; vgl. Ja­
nicki/Böwing 2010).  Die  Verknüpfung mit  dem Entwicklungsdiskurs wird ebenfalls 
deutlich, wenn Mittel des „capacity building“, des Aufbaus von Migrationskontrollen 
als  „Entwicklungshilfe  für Drittstaaten“ beschrieben werden und bei „Rückführun­
gen“auf den positiven Entwicklungseffekt verwiesen wird (ebd.: 5; ICMPD et al. 2007: 
47). In den analysierten Diskursen werden nicht nur bestimmte Sichtweisen auf Mi­
gration  konstruiert,  sondern  spezifische  Kontrolltechniken  nahegelegt  und  arran­
giert.

Wie sich die Migrationsdiskurse auf das Migrationsregime der EU übertragen, zei­
gen die unionseuropäischen Reaktionen auf die Grenzübertritte bei Ceuta und Melilla 
im Herbst 2005. Neben der Ausweitung von Grenzanlagen und -kontrollen stießen die 
Ereignisse eine Verschiebung in der Strategie der EU-Mitgliedstaaten an: 

„[After] the events in Ceuta and Melilla related to illegal immigration 
Spain, UK and other member states really understood that going on with a 
policy that was only focused on illegal immigration was simply not possible 
– we had to do other things too” (Interview Richir 2010: 2). 

Bereits wenige Tage nach den Ereignissen von Ceuta/Melilla wird eine euro-afrikani­
sche Ministerkonferenz in Rabat in die Wege geleitet, die einen gemeinsamen Ansatz 
des Migrationsmanagements beschließt, wobei bereits Maßnahmen im Grenzschutz­
bereich mit entwicklungs- und arbeitsmarktpolitischen Ansätzen verbunden wurden 
(Rabat Declaration 2006). Als Reaktion auf europäischer Ebene kann schließlich der 
Global Approach gesehen werden, der im Dezember 2005 zur offiziellen Migrations­
politik der EU wurde.
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Konzept und Praxis der Mobilitätspartnerschaften: Das Konzept 
der Mobilitätspartnerschaften der Kommission

Spätestens mit den Ereignissen von Ceuta und Melilla erkennen die Mitgliedstaaten 
der EU, dass sie für die Umsetzung ihrer Migrationspolitik auf die Mitarbeit der Dritt­
staaten angewiesen sind. Die Übernahme dieser Politik entspricht jedoch häufig nicht 
der politischen Programmatik der Drittstaaten: Entweder weil Migrationskontrollen 
dort nicht auf der Agenda stehen oder weil die Regierungen von Transitländern be­
fürchten, durch eine Verschärfung von Grenzkontrollen selbst zum „Einwanderungs­
land“ zu werden (vgl. Hess/Karakayali 2007: 43). Des Weiteren profitieren viele Dritt­
staaten  indirekt  von  Rücküberweisungen  ausgewanderter  Staatsangehöriger  (vgl. 
Heck 2010: 48). Ebenso ist es der öffentliche Druck in den Drittstaaten, welcher diese  
dazu veranlasst,  von einer Unterstützung der europäischen Migrationsbekämpfung 
Abstand zu nehmen. Das Instrument der Partnerschaften ist  eine Reaktion auf das 
Verhältnis zu Drittstaaten, bei denen die EU eine mangelnde Kooperationsbereitschaft 
– insbesondere bei Rückübernahmeabkommen – problematisiert (KOM(2002) 703: 27). 
Erst durch das Kräfteverhältnis zwischen EU und Drittstaaten lässt sich verstehen, wie 
Elemente des Entwicklungs- und Arbeitsmarktdiskurses in die unionseuropäische Ex­
ternalisierungspolitik eingebunden werden konnten. 

Im Mai 2007 kommt die Europäische Kommission einer Aufforderung durch den 
Europäischen Rat  nach  und  präsentiert  Mobilitätspartnerschaften  als  ein  Konzept 
„für eine wirksamere Steuerung legaler Wanderungen zwischen der EU und Drittstaa­
ten, die zu erheblichen Anstrengungen zur Bekämpfung der illegalen Migration bereit 
sind“ (KOM(2007) 248: 2). Im Sinne des Global Approach soll neben der Migrationsbe­
kämpfung einerseits den „Arbeitsmarkterfordernissen“ der EU-Mitgliedstaaten ent­
sprochen werden und sollen andererseits „mögliche positive entwicklungspolitische 
Wirkungen“ entstehen (ebd.).

Die Mobilitätspartnerschaften werden als eine gemeinsame Erklärung von dem je­
weiligen Drittstaat,  der Europäischen Kommission und dem Ratspräsidenten sowie 
den teilnehmenden Mitgliedstaaten unterzeichnet und umfassen „Verpflichtungen“ 
für beide Seiten (vgl. SEC(2009) 1240: 4). Die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichten 
sich „Möglichkeiten der  legalen Migration“ zu verbessern,  die  Drittstaaten in  der 
„Entwicklung ihrer Fähigkeit zur Steuerung legaler Migrationsströme“ zu unterstüt­
zen, „Rückkehrmigration“ zu fördern sowie die Verfahren für „Kurzzeit-Visa“ zu ver­
bessern (KOM(2007) 248: 5ff.). Die in Aussicht gestellten Visaerleichterungen, die häu­
fig zusammen mit Rückübernahmeabkommen verhandelt werden, sowie die Möglich­
keiten legaler Migration werden als Anreize für die Kooperation der Drittstaaten ver­
standen. Die „Entwicklung“ der Migrationssteuerung in den Drittstaaten, die Förde­
rung der „Rückkehrmigration“, aber auch die angestrebte Kanalisierung von Migrati­
on entsprechend der Nachfrage auf dem europäischen Arbeitsmarkt zeigen jedoch 
auch, wie Interessen der EU durch den Entwicklungs- und Arbeitsmarktdiskurs als de­
ren Beitrag zu einer Partnerschaft dargestellt werden können. 

Bereits im Kommissionstext wird deutlich,  dass  die Verpflichtungen seitens der 
Drittstaaten weniger unter Vorbehalt stehen, als die „Verpflichtungen“ der EU, die 
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von den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten abhängig gemacht werden. 
Die unionseuropäischen Angebote hängen maßgeblich davon ab, inwieweit Drittstaa­
ten ihre Aufgaben erfüllen, die alle samt darauf abzielen „illegale Migration zu be­
kämpfen“ (KOM(2007) 248: 4).  Die unbedingte Pflicht zur „Rückübernahme“ von eige­
nen Staatsangehörigen und Transitmigrant_innen durch die Drittstaaten (ebd.) kann 
zum einen als Voraussetzung für die Steuerung legaler Migration, zum anderen als 
Kampf  gegen  „Braindrain“,  die  Abwanderung  von  „Hochqualifizierten“,  begründet 
werden. Auch in der Umsetzung könnten die geforderten Verbesserungen der Grenz­
kontrollen an das arbeitsmarkt- und entwicklungspolitisch begründete ‚capacity buil­
ding‘ in den Drittstaaten anschließen. So soll, um „Sicherheitsrisiken im Zusammen­
hang mit internationalen Wanderungsströmen zu verringern“ (ebd.:  5), die Zusam­
menarbeit mit europäischen Behörden, mit dem Informationsaustausch im Bereich 
der  Arbeitsmärkte  verbunden  werden.  Gleichermaßen könnten  die  „Informations­
kampagnen“  zur  „Verhinderung  illegaler  Migration“  (ebd.:  4),  die  darauf  abzielen 
Menschen von einer Migration abzuhalten, in die „Bereitstellung von Informationen 
zum Arbeitsmarktbedarf  der  EU-Mitgliedstaaten,  ihren Werten und den Zuwande­
rungsbedingungen“ (ebd.:  6)  eingebunden werden.  Durch die  Maßnahmen zur  Be­
kämpfung des „Schleuserunwesens und des Menschenhandels“ wird zudem der hu­
manitäre und durch die Bekämpfung der „Migrationsursachen“ der Entwicklungsdis­
kurs mit Zielsetzungen des Grenzschutzdiskurses verbunden (ebd.: 5).

Pilot-Mobilitätspartnerschaften mit Kap Verde und der Republik 
Moldau

Am 5. Juni 2008 wurden die ersten Mobilitätspartnerschaften mit Moldau und Kap 
Verde unterzeichnet, wobei an ersterer 15 Mitgliedstaaten und an letzterer 5 teilneh­
men und die gemeinsamen Erklärungen und die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht 
rechtsverbindlich sind (IP/08/893; IP/08/894). Im Bereich der Migrationsbekämpfung 
gleichen sich die Dokumente nahezu vollständig, was den Eindruck erweckt, dass die  
repressiven Maßnahmen nicht  zur  Disposition  stehen und nicht  an die  jeweiligen 
‚Partnerstaaten‘ angepasst werden: Festgeschrieben wird dabei u. a. eine Zusammen­
arbeit mit FRONTEX im Bereich des „Grenzsicherheitsmanagements“ sowie eine „un­
eingeschränkte Zusammenarbeit in Fragen der Rückkehr und Rückübernahme“ (Rat 
2008a; Rat 2008b). 

Am 12. August 2008, nur zwei Monate nach Beginn der Mobilitätspartnerschaft, un­
terzeichnete Moldau eine „Arbeitsvereinbarung“ mit FRONTEX, so dass zwei Monate 
später die erste Übung der „Rapid Border Intervention Teams“ (RABIT) an der Grenze 
zu Rumänien durchgeführt werden konnte.2

Im Fall von Moldau wird die Kooperationsbereitschaft insbesondere über die Aussicht 
auf Entwicklungshilfe und die Hoffnung auf einen EU-Beitritt erzeugt: „Die Integrati­
on in Europa ist das Endziel unserer gesamten Innen- und Außenpolitik“, so der ehe­
malige Premierminister Vasile Tarlev.3. Bei Kap Verde sind gute Beziehungen zur EU 
ebenfalls ein wesentlicher Anreiz. So versicherte der Premierminister José Maria Ne­
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ves, dass sein Staat für eine Anbindung an die EU gewillt ist „to go as far as possible“.4 
Die für die Mobilitätspartnerschaft mit Kap Verde zuständige Kommissionsbeamtin 
lobt  die  Zusammenarbeit  –  und verdeutlicht  dadurch zugleich die  paternalistische 
Sicht der EU auf Drittstaaten: „Cape Verde was always a very good student” (Interview 
Sobiech 2010: 2). Mit Kap Verde musste ein Dialog über Visafragen und Rückübernah­
meabkommen allerdings  erst  entwickelt  werden,  während Moldau  bereits  vor  Ab­
schluss der Mobilitätspartnerschaft ein EU-Rückübernahmeabkommen unterzeichnet 
hatte. Im Rahmen der Mobilitätspartnerschaft werden bilaterale Abkommen zur lega­
len Migration in Aussicht gestellt,  zudem soll  die Diaspora der Staatsbürger_innen 
von Kap Verde für dessen Entwicklung aktiviert werden (Rat 2008b). Kap Verde soll  
außerdem bei  der  „Einführung eines den internationalen Normen entsprechenden 
Asylsystems“ unterstützt werden, was auf die europäische Strategie verweist, mit den 
Grenzen auch den Flüchtlingsschutz auszulagern (ebd.: 12). Schließlich wird der Ab­
schluss  einer  Arbeitsvereinbarung  sowie  eine  „Grenzschutzgrundausbildung“  mit 
FRONTEX gefordert (ebd.: 13). Obwohl Kap Verde bereits 2006 in die FRONTEX-Opera­
tion Hera involviert war, hat der Staat erst 2011 eine Arbeitsvereinbarung mit FRON­
TEX abgeschlossen.

Mit Georgien (2009), Armenien (2011) und Aserbaidschan (2013) wurden in den fol­
genden Jahren weitere Mobilitätspartnerschaften östlich der EU geschlossen, die in­
haltlich nicht  wesentlich von denen mit  Kap Verde und Moldau abweichen.  Dabei  
konnten in  denselben Zeiträumen auch Arbeitsvereinbarungen zwischen FRONTEX 
und Georgien (4. Dezember 2008),  Armenien (22. Februar 2012),  Aserbaidschan (16. 
April 2013) abgeschlossen werden.5

Bezeichnend für die mit den Mobilitätspartnerschaften verbundenen Machteffekte 
ist insbesondere das Scheitern einer solchen Partnerschaft mit Senegal. In der Erklä­
rung  einer  Kommissionsbeamtin  wird  dabei  eine  paternalistische  und  abschätzige 
Sicht der EU auf Drittstaaten in Afrika deutlich: Senegal „did not understand why the 
Commission wants to talk with them. In Africa the countries are more used to talk to 
the member states. They don’t understand the idea of talking to the EU. They don’t  
understand what the EU is. On the east it is much easier” (Interview Weinar 2010: 5). 
Diese eurozentrische Sicht, die die Mobilitätspartnerschaften insgesamt durchzieht, 
reproduziert (post-)koloniale Diskurse, die nicht-europäische Staaten als „unterent­
wickelt“ oder als „good student“ beschreiben und die europäischen Staaten dagegen 
als Helfer und Lehrmeister erscheinen lassen (vgl.  Kunz/Maisenbacher 2013:  208f.; 
Ziai 2010). In dem Scheitern der Verhandlungen mit Senegal wird jedoch auch ein Wi­
derstand gegen eine Vereinnahmung durch das europäische Migrationsregime deut­
lich. So konnte Senegal seine Interessen in bilateralen Abkommen einbringen, ohne 
eine Mobilitätspartnerschaft und Rückübernahmeabkommen mit der EU einzugehen. 
Dass die Strategie der Externalisierung des Migrationsregimes über Mobilitätspart­
nerschaften nicht  reibungslos  verläuft  zeigen auch die  nicht  weitergeführten Ver­
handlungen mit Ghana und Ägypten (vgl. Van Criekinge 2010).
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Der „Arabische Frühling“ und die Mobilitätspartnerschaften im 
Mittelmeerraum

Die Ende 2010 beginnenden Aufstände in nordafrikanischen Ländern – häufig bezeich­
net als „Arabischer Frühling“ – brachten nicht nur lang etablierte Herrschaftsregime 
zu Fall, sondern eröffneten für viele Menschen auch einen Möglichkeitsraum der Mi­
gration. Während viele der nordafrikanischen Regime Migrationskontrollen im uni­
onseuropäischen Interesse errichtet hatten, ließ deren Fall für einen kurzen Zeitraum 
auch die Grenzen nach Europa brüchig werden. So konnten sich mehr Menschen, ins­
besondere von Tunesien aus, auf den Weg nach Europa machen bzw. sahen sich durch 
die  Auseinandersetzungen in den nordafrikanischen Staaten dazu  gezwungen.  Ob­
wohl die meisten Menschen innerhalb von Nordafrika migrierten und nur wenige in 
Europa angekommen sind, wurde in der europäischen Öffentlichkeit panisch von ei­
ner neuen „Flüchtlingswelle“ aus Afrika gesprochen und die unionseuropäische Mi­
grationspolitik erneut oben auf die Agenda gesetzt. Noch bevor abzusehen war, wie 
sich die politische Lage in Nordafrika entwickeln würde, suchten die EU und ihre Mit­
gliedstaaten nach neuen „Partnern“ für ihre Migrationspolitik. 

Nachdem alte Verbündete, wie das Regime von Muammar al-Gaddafi, in Libyen ge­
stürzt waren, wurden die Karten neu gemischt und auch die Strategien der europäi­
schen Migrationspolitik  von den nordafrikanischen Ländern  neu bewertet. Gerade in 
dieser Situation eines politischen Umbruches bot sich das Konzept der Mobilitätspart­
nerschaften an, um den Rahmen für eine Kooperation der sich neu etablierenden Re­
gime zu schaffen.  Nachdem die damalige EU-Kommissarin für Innenpolitik,  Cecilia 
Malmström, bereits im Frühjahr 2011 nach Tunesien gereist war, wurden im Oktober 
desselben Jahres offiziell  Gespräche mit Marokko und Tunesien aufgenommen, um 
eine Mobilitätspartnerschaft in die Wege zu leiten.6 Im Juni 2013 wird schließlich mit 
Marokko eine solche abgeschlossen, die einen „gut organisierten Personenverkehr“ 
gewährleisten soll. An ihr nehmen mit Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Ita­
lien, die Niederlande, Portugal, Schweden und Großbritannien neun EU-Mitgliedstaa­
ten teil. Die Mobilitätspartnerschaften werden außerdem als Gelegenheit genutzt, um 
die  Verhandlungen  über  ein  Rückübernahmeabkommen  wieder  aufzunehmen 
(IP/13/513). Neben der Zusammenarbeit im Bereich der Grenzkontrollen, verpflichten 
sich EU und Mitgliedstaaten auch dazu, „Marokko zu helfen, ein nationales System für 
Asyl und internationalen Schutz einzurichten“ (ebd.). 

Ein dreiviertel Jahr später, im März 2014, wird eine Mobilitätspartnerschaft mit Tu­
nesien und zehn EU-Mitgliedstaaten geschlossen, um „die bestehenden Herausforde­
rungen im Mittelmeerraum besser anzugehen“ (IP/14/208). Auch hier setzt die EU ne­
ben Rückübernahmeabkommen und Grenzkontrollen darauf, ein „System zum Schutz 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden einzurichten“ (ebd.). Neben einer Externalisie­
rung des Grenzregimes, also einer Vorverlagerung der europäischen Migrationskon­
trollen in die außereuropäische „Peripherie“ zielen insbesondere die Mobilitätspart­
nerschaften mit den Drittstaaten im südlichen Mittelmeer auf eine Externalisierung 
des Asylrechts und des Flüchtlingsschutzes ab. Die Mobilitätspartnerschaften sollen 
zu „einer Verbesserung der Asyl- und Aufnahmekapazitäten in Drittstaaten beitra­
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gen“  (KOM(2014)  96:  19).  Dies  reflektiert  auch  die  Neuausrichtung  des  Global  Ap­
proach, in dem „der internationale Schutz und die externe Dimension der Asylpolitik 
als neue thematische Priorität“ bezeichnet werden (ebd.: 2). Der Aufbau eines Asylsys­
tems hat auch in der Mobilitätspartnerschaft mit Jordanien Priorität, die im Oktober 
2014 abgeschlossen wurde (IP/14/1109).

In einer gemeinsamen Pressemitteilung kritisieren tunesische und internationale 
NGOs, dass zivilgesellschaftliche Akteure von der zweijährigen Aushandlung der Mo­
bilitätspartnerschaften ausgeschlossen wurden und dass diese trotz ihres Namens nur 
für einige wenige Privilegierte Mobilität ermöglichen.  Die Externalisierung von Ver­
antwortung und Kontrollen wird dabei zurückgewiesen: 

„Our organizations denounce Mobility Partnerships based on a security 
policy aiming at preventing migrants and refugees from reaching Euro­
pean borders: externalization of responsibilities, secured and integrated 
border management, conclusion of a readmission agreement, and coopera­
tion with the many EU agencies (which will probably include Frontex).”7

Mobilitätspartnerschaften als Kooperationsmaschine

Mobilitätspartnerschaften  sind  eines  der  wichtigsten  Instrumente  des  Global  Ap­
proach. Die Strategie der „Partnerschaft“ reagiert auf das Scheitern vorangegangener 
Kooperationsversuche und wirkt dadurch, dass die Europäische Kommission in der 
Beziehung zu Drittstaaten nicht direkt in Verhandlungen einsteigt, sondern zunächst 
einen informellen und offenen Dialog aufbaut, um so eine gemeinschaftsstiftende Ko­
operation zu konstruieren.  Die Mobilitätspartnerschaften funktionieren dadurch als 
eine  Art  Kooperationsmaschine:  „If  you  have  something positive  to  offer  to  third 
countries, then they will be more willing to help us deal with our priorities. The un­
derlying idea is that it has to be a win-win process” (Interview Bou 2010: 2). Um eine 
gemeinschaftliche Beziehung mit Drittstaaten aufzubauen, müssen also Anreize gebo­
ten werden, ohne vorab zu viele Bedingungen zu stellen: 

„This is the problem: When you negotiate formal agreements, it is much 
more difficult, because people do not feel free enough to evoke… they are in 
a negotiating situation. Where with the Mobility Partnerships you are in a 
cooperation-building atmosphere.” (Interview Richir 2010: 4; vgl. Interview 
Weinar 2010: 4) 

Die Situation einer Verhandlung,  in der die  Teilnehmenden ihre Interessen in ein 
Tauschgeschäft einbringen, soll umgangen werden. Stattdessen sollen die Interessen 
in der „Partnerschaft“ den vergemeinschafteten Zielen angeglichen werden. Indem 
mit Entwicklungsprojekten und der Aussicht auf legale Migrationsmöglichkeiten auf 
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die Interessen von Drittstaaten eingegangen wird, kann eine „cooperation-building 
atmosphere” (Interview Richir 2010: 4) erzeugt werden, in der sich auf eine gemeinsa­
me Perspektive auf Migration geeinigt wird. Dadurch wird es möglich, ebenfalls um­
fassende Grenzkontrollen mit einzubeziehen:

„The way we approach migration in the context of the Mobility Partner­
ships makes that the third country see this balanced approach is fine for 
them and so they can more easily embark on illegal immigration. This in 
one thing. The second thing is, that we could put in place some specific 
cooperation initiatives for helping them to handle illegal migration on their  
territory, or for helping them to prepare to agreements – for instance read­
mission agreements – we can discuss. This is not an agreement, it is cooper­
ation.” (Interview Richir 2010: 5)

Mobilitätspartnerschaften sind  mehr als  ein Abkommen,  bei  dem legale  Migration 
und Entwicklungsprojekte für die Drittstaaten gegen Grenzkontrollen für Europa ge­
tauscht werden. Der Beitrag von Mobilitätspartnerschaft zur „Bekämpfung der illega­
len Migration“ ist zunächst „psychologisch“. Es gilt Misstrauen abzubauen und an­
schließend an geteilte Problematisierungen ein vergemeinschaftetes Projekt der Mi­
grationssteuerung erscheinen zu lassen, in dem auch die Behörden von Drittstaaten 
ein eigenes Interesse an verstärkten Grenzkontrollen entdecken können: 

„[When] you do a cooperation project, usually the ministries in charge of 
borders or managing illegal migration are keen to receive money, to receive  
trainings, to receive equipment, to receive financial and technical assis­
tance to handle these problems. And then you can begin a very operational 
and concrete cooperation which you will not have in the context of the 
negation of an agreement. So this is a concrete approach that helps to 
address illegal immigration.” (Interview Richir 2010: 5) 

Der Kooperationsmodus von „Partnerschaften“ wirkt als Strategie der Externalisie­
rung, in der Drittstaaten nicht in erster Linie sanktioniert werden. Vielmehr sollen 
durch positive Impulse bei den Drittstaaten deren Kooperationsbereitschaft angeregt 
und  ownership, also eine Identifikation mit den Partnerschaften, erzeugt werden. So 
erkennen diese Staaten die  Mobilitätspartnerschaft  als  ein eigenes Projekt  an und 
übernehmen dementsprechend Verantwortung. 

Neben dieser externen Dimension wirken Mobilitätspartnerschaften auch als In­
strument der Europäisierung der Migrationspolitik, indem sie es der Kommission er­
möglichen, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten und ihre Interessen, aber auch die ei­
gene Generaldirektorate,  aufeinander abzustimmen und so eine unionseuropäische 
Maßnahme zu koordinieren. Insbesondere die Ausarbeitung von Programmen der le­
galen Zuwanderung erweist sich hier als (Soll-)Bruchstelle in der Praxis der Mobili ­
tätspartnerschaft, da die Mitgliedstaaten diese wenn überhaupt im Rahmen bilatera­
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ler Abkommen anbieten: „So you cannot say that it is a labor migration tool, because  
it is not. It is too early for the member states to work on labor migration schemes to­
gether. They do it bilaterally” (Interview Weinar 2010: 2). Ein solches „Scheitern“ von 
Programmen legaler Zuwanderung kann dennoch produktive Effekte für eine euro­
päische Strategie haben, die maßgeblich vom Grenzschutzdiskurs geprägt ist. So kann 
die Kommission, die die EU gegenüber den Drittstaaten vertritt, die Verantwortung 
von sich und auf die Abhängigkeit von den Mitgliedstaaten verweisen, falls die Dritt­
staaten mit den tatsächlichen Angeboten unzufrieden sind. Die Verpflichtungen der 
Drittstaaten müssen hingegen von ihm alleine gewährleistet werden. In diesem Zu­
sammenhang wird verständlich, weshalb mit Senegal trotz langer Verhandlungen kei­
ne Mobilitätspartnerschaft zustande gekommenen ist. 

Das Verhältnis zwischen EU und Drittstaaten ist daher als ein Kräfteverhältnis zu 
begreifen, das deren politischen Strategien einen gewissen Möglichkeitsraum eröff­
net,  weil  die  EU  auf  ihre  Kooperation  angewiesen ist.  Daher  kann es  Drittstaaten 
durchaus gelingen, sich im Zusammenhang mit den Mobilitätspartnerschaften stärker 
gegenüber der EU und ihren Mitgliedstaaten zu positionieren. Diese von der EU nicht 
intendierte Nebenfolge der Kooperationen im Zuge der Externalisierung der Migrati­
onskontrollen  beschreibt  Sabine  Hess  als  Boomerangeffekt,  bei  dem  „countries  of 
transit and origin themselves more and more play the ‚migration card' in internatio­
nal and economical negotiations“ (Hess 2008: 5). In erster Linie basiert die Machtbe­
ziehung der Mobilitätspartnerschaften aber auf der postkolonialen, materiellen Un­
gleichheit zwischen globalem Norden und globalem Süden.  Die  durch die Partner­
schaft vergemeinschafteten Problematisierungen und Zielsetzungen können dabei die 
tatsächlich asymmetrischen Positionen im Kräfteverhältnis zwischen EU und Dritt­
staaten verschleiern: 

„[A] partnership is expected to be mutually beneficial, but it is not necessa­
rily based on equality. Consequently the notion of partnership can justify 
cooperation within unequal relations.” (Laakso 2007: 119). 

Eine Mobilitätspartnerschaft  auszuschlagen oder nachträglich aufzulösen,  kann für 
einen Drittstaat zum Verlust wichtiger Ressourcenquellen führen und andere Koope­
rationen mit der EU langfristig behindern. 

Fazit

Die Mobilitätspartnerschaften zwischen nicht-europäischen Staaten sowie der EU und 
ihren Mitgliedstaaten funktionieren als eine Kooperationsmaschine. Drittstaaten sol­
len durch die Regierungstechnik des „cooperation-building“ so eng in die europäische 
Migrationspolitik einbezogen werden, dass sie deren Zwecke und Mittel als die eige­
nen übernehmen. Diese ungleiche Vergemeinschaftung wird erst durch die strategi­
sche Verbindung von verschiedenen Politikbereichen in den Mobilitätspartnerschaf­
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ten möglich. Für die von vielen Drittstaaten kritisch betrachtete Bekämpfung der Mi­
gration, wie sie im EU-Grenzschutzdiskurs konzipiert wird, fungiert die Verbindung 
mit dem Arbeitsmarkt- und dem Entwicklungsdiskurs als ein Katalysator, ohne den 
die Kooperationsmaschine der Mobilitätspartnerschaften nicht laufen könnte. In den 
bisherigen Mobilitätspartnerschaften mit  Moldau,  Kap Verde,  Georgien,  Armenien, 
Aserbaidschan, Marokko, Tunesien und Jordanien zeigt sich, wie es der EU gelingt, 
verschiedene Politikfelder zu verbinden. Durch diese Strategie wird es möglich, die 
europäische Migrationskontrolle zu einer Aufgabe der beteiligten Drittstaaten zu ma­
chen. Die Wirksamkeit der Kooperation durch „Partnerschaften“ zeigt sich darin, dass 
durch diese Politikziele der EU gegenüber Drittstaaten erreicht werden können, die 
bei einer unmittelbaren Verhandlung nicht möglich gewesen wären. 

Wenn auch die Position von Drittstaaten aufgrund ihrer strategischen Bedeutung 
für die Externalisierung des europäischen Migrationsregimes gestärkt wurde, können 
es sich viele durch die materielle Ungleichheit gegenüber der EU nicht leisten, ein eu­
ropäisches  Kooperationsangebot  auszuschlagen.  Mögliche  Widerstände  können  so 
präventiv pazifiziert werden. Trotz der möglichen Vorteile für teilnehmende Dritt­
staaten  und  einige  ihrer  Staatsbürger_innen,  sind  Mobilitätspartnerschaften  eine 
Strategie,  die  durch die verstärkte Externalisierung von Migrationskontrollen dem 
Recht auf Bewegungsfreiheit und menschlicher Mobilität zuwiderläuft. Zugleich wird 
durch die Mobilitätspartnerschaften die neoliberale Rationalität eines Migrationsma­
nagements gestärkt, durch die Migrant_innen nicht mehr ausschließlich als Kriminelle 
oder  Opfer, sondern auch als eine ‚Humanressource‘  konstruiert werden. In der Logik 
der Mobilitätspartnerschaften erscheint Migration nicht mehr nur „negativ“ als ein 
Problem, sondern zugleich „positiv“ als ein Mittel zum Zweck der Produktivitätsstei­
gerung europäischer Bevölkerungen. Gerade aber die Maßnahmen, die auf das wert­
volle „Potential“ oder die „Bedürftigkeit“ von Migrant_innen zielen,  erscheinen in 
der  Beziehung  zum  Grenzschutzdiskurs  nur  dann  möglich,  wenn  diejenigen 
Migrant_innen, die nicht europäischen Regeln und Kategorien entsprechen, offensiv 
bekämpft werden. Was bedeutet dies für diejenigen, die einen kooperierenden Dritt­
staat in Richtung Europa verlassen oder die in Europa bleiben wollen? Ihre Mobilität 
wird noch weitgehender kontrolliert als zuvor. Die Mobilitätspartnerschaften sind da­
her keinesfalls eine „triple win situation“, von der „both the host and home country as 
well  as  the  migrant  himself”  profitieren  (Frattini  2006:  2). Die  Entrechtung  einer 
Mehrheit der Migrant_innen bleibt die zentrale Funktion des europäischen Migrati­
onsregimes innerhalb und außerhalb der Grenzen der Europäischen Union. 

HELGE SCHWIERTZ Dipl. Pol., promoviert an der Universität Kassel zu radi­
kaler Demokratie und Kämpfen der Migration in Deutschland und den USA. Er  
lebt in Hamburg und ist aktiv im Netzwerk Kritische Migrations- und Grenzregi­
meforschung (kritnet.org). 
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Anmerkungen:

1 Im Anschluss an Michel Foucault wird der Diskursbegriff hier als ein heuristisches Konzept ge­
nutzt, um zu begreifen, wie Aussagen in spezifischen machtvollen Kommunikationszusammenhän­
gen entstehen.

2 http://www.frontex.europa.eu/newsroom/news_releases/art41.html;  http://www.frontex.euro­
pa.eu/newsroom/news_releases/art45.html

3 http://www.dw-world.de/dw/article/0,1968054,00.html
4 http://www.afrol.com/articles/16293
5 http://frontex.europa.eu/partners/third-countries 
6 http://www.statewatch.org/news/2011/apr/eu-com-council-libya-frontex-letter.pdf
7 http://www.migreurop.org/article2492.html?lang=fr (vgl. http://www.migreurop.org/article2319. 

html?lang=fr,  http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/eu_schliesst_mobilitaetspartnerschaf 
t_mit_tunesien/). Zu Marokko vgl. http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2014 
/02/PM-Morocco_Final-Version-EN.pdf.
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